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Position des FVS zu einem  
Erneuerbare-Wärmeenergie-Gesetz 
 

Verbindliche Regelung für Wärme aus 
erneuerbaren Energien notwendig 
 
 
Um einen beschleunigten Ausbau moderner Technologien zur Wärmebereit-
stellung aus erneuerbaren Energien zu erreichen, sind verbindliche Regelungen 
notwendig. Erneuerbare Energien aus heimischen Quellen könnten in Deutsch-
land rund die Hälfte des Wärmebedarfs abdecken. Damit haben sie ein großes 
Potenzial zur Treibhausgasminderung und könnten Deutschland unabhängiger 
machen von teuren Öl- und Erdgasimporten. Die lokale Wertschöpfung würde 
gesteigert, zehntausende Arbeitsplätze geschaffen. 
 
Bisher decken erneuerbare Energien allerdings erst rund 4 % des Endenergie-
verbrauchs zur Wärmebereitstellung in Deutschland. Drei Viertel dieses Beitrages 
stammen dabei von der festen Biomasse. Die öffentliche Hand fördert die 
stärkere Verbreitung der Wärme aus erneuerbareren Energien bislang in erster 
Linie durch Investitionszuschüsse aus Haushaltsmitteln.  
 
Vergleichbar mit dem erfolgreichen Regelwerk für erneuerbare Energien im 
Stromsektor, müssen auch im Wärmemarkt verbindliche Regelungen 
unabhängig von öffentlichen Haushalten geschaffen werden. Eine verbindliche 
Regelung sollte in jedem Fall folgende Charakteristika aufweisen: 
 
• Sie sollte zur Entwicklung aller erneuerbarer Energien im Wärmemarkt 

(Biomasse, solare Wärme, Geothermie) beitragen  
• Sie sollte Mindestanteile der erneuerbaren Energien am Wärmemarkt 

(einschl. Prozesswärme) anzustreben und zwar  
•   5  % bis 2010 
• 12  % bis 2020 und  
• 40  % bis 2050 
 

• Sie sollte unabhängig von der Finanzlage öffentlicher Haushalte sein 
• Sie sollte auch mittel- und langfristige Entwicklungsziele berücksichtigen 

und nicht alleine auf kurzfristige Kostenoptimierung ausgerichtet sein. 
Dies ist insbesondere bei langfristigen Strukturentscheidungen (Beispiel 
Nahwärme) wichtig 

• Sie sollte verursachergerecht ausgestaltet sein, d.h. die Akteure im 
Wärmemarkt sollen in die Verantwortung für die Erreichung nachhaltiger 
Systemziele eingebunden werden.  

 
Als verbindliche Regelungen stehen derzeit ein "Erneuerbare-Wärme-Gesetz" 
(EWG) und eine Verpflichtung von Bauherren zum Einsatz erneuerbarer 
Energien zur Diskussion. Die jeweiligen Vorteile der unterschiedlichen Ansätze 
könnten in einer Kombination beider Modelle zum Tragen kommen. 


